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TSV Waldtrudering e.V.
Bau eines Flachwasserbrunnens
Förderung der Baumaßnahme nach den Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt 
München

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03723

Anlage
Lageplan der Sportanlage 

Beschluss des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 15 – Trudering-Riem vom 
17.09.2015
(SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Der TSV Waldtrudering e.V. besitzt am Rotkehlchenweg 2 eine Sportanlage mit 
Sporthalle und Vereinsheim (Flst. 430/1, Gemarkung Trudering), einem Rasenhauptplatz, 
einem Kunstrasennebenplatz, 2 Tennisplätzen (Flst. 430, Gemarkung Trudering) sowie 
einer Bogenschießanlage (Flst. 429, Gemarkung Trudering). Das städtische Grundstück, 
auf dem die Sporthalle mit Vereinsheim steht, ist dem Verein mit Erbbaurechtsvertrag bis 
31.12.2073 überlassen. Das städtische Grundstück, auf dem sich die Sportplätze, die 
Bogenschießanlage und die Tennisplätze befinden, ist dem Verein mit 
Überlassungsvertrag bis 31.12.2035 überlassen.

Der TSV Waldtrudering e.V. ist ein gemeinnütziger, förderungsfähiger Sportverein mit 
über 2600 Mitgliedern. Er bietet seinen Mitgliedern ein umfangreiches Sportangebot, wie 
Ballett, Basketball, Eisstocksport, Fußball, Bogenschießen, Taekwondo, Tanzsport, 
Tischtennis, Turnen, Volleyball, Kinderturnen, Yoga und diverse Gesundheits- und 
Fitnesssportarten im vereinseigenen Fitnessstudio Fit².
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Die Mitgliederstruktur des TSV Waldtrudering e.V. gestaltet sich wie folgt:

Stand 01.01.2015 Männlich Weiblich Gesamt

Kinder bis 6 Jahre 116 126 242

Kinder von 6-14 Jahre 520 339 859

Jugendliche von 14 – 18 Jahre 142 110 252

Erwachsene von 18 – 25 Jahre 122 67 189

Erwachsene von 26 – 40 Jahre 139 199 338

Erwachsene von 41 – 60 Jahre 172 310 482

Erwachsene über 60 Jahre 82 203 285

Gesamt 1293 1354 2647

Der Jugendanteil des Vereins beträgt rund 51 %.
Besonders bemerkenswert ist der hohe Frauenanteil von mehr als 51 %. (Der 
Durchschnitt aller Sportvereine liegt derzeit bei ca. 43 %.)

Baumaßnahme

Zur Einsparung von Trinkwasser und zur Kostenreduzierung hat der Verein einen 
Flachwasserbrunnen neben dem Vereinsheim auf dem Grundstück mit der Flurnummer 
430 errichtet und hierfür rechtzeitig vor Baubeginn beim Referat für Bildung und Sport 
einen Antrag auf Investitionszuschuss nach den Sportförderrichtlinien gestellt. Da der zu 
erwartende Zuschuss für diese Maßnahme 25.000 € nicht übersteigt, ist gem. §7 Abs.7 
Nr.1 der Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München der bereits erfolgte 
Baubeginn vor Zugang des Bewilligungsbescheids zuschussunschädlich.

Die Baukosten in Höhe von 50.393,37 € wurden vom Baureferat geprüft und für 
angemessen und auskömmlich erachtet.

Die Maßnahme soll wie folgt finanziert werden:

Eigenmittel
Barmittel 25.197,37 €
Zuwendungen
Bayerischer Landessportverband (20%) 10.078,00 €
Landeshauptstadt München – Zuschuss
30 % aus 50.393,37 €

15.118,00 €

Gesamtsumme (brutto) 50.393,37 €
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Vertragsverlängerung

Da der bestehende Überlassungsvertrag am 31.12.2035 endet, ist eine 
Vertragsverlängerung bis 31.12.2038 erforderlich, um den Bestand der Anlage auf
25 Jahre ab Baufertigstellung im Jahre 2013 zu sichern und damit die Voraussetzungen 
des §7 Abs.1 Nr.3 der Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München zu erfüllen.

Für den Beschluss über die Verlängerung des Überlassungsvertrags ist der 
Sportausschuss des Stadtrates zuständig. Dieser hat in seiner Sitzung am 16.09.2015 
der Verlängerung zugestimmt. 

Finanzierung der städtischen Zuwendungen

Die Maßnahme ist nicht im Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2014 -2018 vorge-
merkt. Jedoch ist der Bau des Flachwasserbrunnens im Beschluss des 
Sportausschusses vom 03.12.2014 (Vollversammlung vom 17.12.2014) – 
Infrastrukturprogramm Sport in München, Rückblick 2014 und Ausblick 2015 – in der 
Anlage 2 für die Zuschussgewährung vorgesehen. Die vom Verein beantragten 
Fördermittel in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von 15.118,00 € können ohne 
Ausweitung des MIP 2014 - 2018 aus dem Mittelansatz 2015 der FIPO 5500.988.7630.7 
„Pauschale für Investitionen verschiedener Sportvereine“ finanziert werden. 
In Abstimmung mit der Stadtkämmerei wird eine Abspaltung aus der Pauschale nur für 
Vorhaben mit Projektkosten über 1 Mio. € (städtischer Anteil) im MIP dargestellt. In 
diesem Fall ist daher im MIP keine Änderung sichtbar. 

Stellungnahmen

Die Beschlussvorlage wurde mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

Die Kommission für Zuschuss- und Belegungsfragen wurde am 15.09.2015 gehört. Das 
Ergebnis wird in der Sitzung bekannt gegeben.

Der Korreferentin, Frau Stadträtin Gabriele Neff, und der Verwaltungsbeirätin, Frau 
Stadträtin Verena Dietl, wurden ein Abdruck der Beschlussvorlage zugeleitet.
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II. Antrag des Referenten

Der Bezirksausschuss 15 - Trudering-Riem beschließt, dass dem TSV Waldtrudering e.V. 
für den Bau eines Flachwasserbrunnens ein Investitionszuschuss von 15.118,00 € 
bewilligt wird. 

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Bezirksausschuss des Stadtrates 15 - Trudering - Riem

Die Vorsitzende Der Referent

Otto Steinberger Rainer Schweppe
Vorsitzender des Bezirksausschuss 15 - Trudering-Riem Stadtschulrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport - Sportamt

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 
bestätigt.
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2. An das RBS - SpA/G (Haushalt)
An das RBS – SpA-B22 (MIP)
An das RBS-ZIM/SG1 (MIP)
An das RBS – SpA/V1
An das BAU - H34

Am


